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(54) Abfallsammelfahrzeug mit Hecküberwachung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abfallsam-
melfahrzeug (10) mit einem Aufbau mit einer Einfüllöff-
nung am Heck, dort angebrachten Trittbrettern (12) zur
Beförderung von Personen und am Aufbau im Bereich
des Hecks befestigten Handgriffen (30) sowie einer Si-
cherheitsschaltung für den Antriebsmotor des Abfallsam-

melfahrzeuges (10), wobei wenigstens eine Kamera
(20,22) zur Überwachung des Heckbereichs des Abfall-
sammelfahrzeuges und Mittel zur Beurteilung der erfaß-
ten Bilder des Heckbereichs vorgesehen sind, die mit der
Sicherheitsschaltung in Verbindung stehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abfall-
sammelfahrzeug gemäß den Merkmalen des Oberbe-
griffes des Anspruchs 1.
[0002] Abfallsammelfahrzeuge der eingangs genann-
ten Art müssen besondere Sicherheitsvorrichtungen auf-
weisen, damit Müllwerker auf den am Heck des Abfall-
sammelfahrzeugs angebrachten Trittbrettern stehend
mitfahren können. Hierzu sind insbesondere die gelten-
den Umfallverhütungsvorschriften zu beachten. Diese
besagen in ihrer derzeitigen Fassung unter anderem,
dass bei einer Rückwärtsfahrt des Abfallsammelfahrzeu-
ges sich keine Personen bzw. Müllwerker auf den Tritt-
brettern befinden dürfen. Ferner dürfen Müllwerker nur
bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h Vorwärtsfahrt
auf den Trittbrettern mitfahren.
[0003] Trotz der einschlägigen Vorschriften, ist es in
der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen
gekommen, bei denen auf den Trittbrettern stehende
Müllwerker mitunter tödlich verletzt wurden.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind hierzu bereits
Teillösungen bekannt, die sich mit Sicherheitsvorrichtun-
gen für Abfallsammelfahrzeuge beschäftigen. Die DE 37
29 107 C2 beschreibt ein Abfallsammelfahrzeug mit einer
Sicherheitseinrichtung, das das Mitfahren von Müllwer-
kern auf den Trittbrettern bei Rückwärtsfahrt zwangswei-
se unterbindet. Die DE 39 18 971 C2 beschäftigt sich mit
einer Sicherheitsvorrichtung für Abfallsammelfahrzeuge,
die das Mitfahren von Müllwerkern auf den Trittbrettern
bei Geschwindigkeiten über 20 km/h zwangsweise un-
terbindet, insbesondere eine Drehzahlbegrenzungsein-
richtung aufweist.
[0005] Jede der vorgenannten Sicherheitsvorrichtun-
gen beschäftigt sich jedoch nur mit einer Teilproblematik
in Bezug auf die Beförderung von Müllwerkern auf am
Heck angebrachten Trittbrettern. Darüber hinaus fehlt es
an zufriedenstellenden Lösungsvorschlägen, die Aus-
fallsicherheit entsprechender Sicherheitsvorrichtungen
zu erhöhen. Wie allgemein bekannt, müssen Abfallsam-
melfahrzeuge damit auch entsprechenden Sicherheits-
vorrichtungen unter den mitunter rauen Betriebsanforde-
rungen genügen.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Abfallsammelfahrzeug der eingangs ge-
nannten Art dahingehend weiterzubilden, dass es über
eine Sicherheitsvorrichtung verfügt, die sämtlichen Un-
fallverhütungsvorschriften betreffend die Beförderung
von Müllwerkern auf am Heck angebrachten Trittbrettern
genügt sowie eine höhere Ausfallsicherheit aufweist.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Abfallsammelfahrzeug mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Danach ist vorgesehen, dass ein Ab-
fallsammelfahrzeug mit einem Aufbau, mit einer Einfüll-
öffnung am Heck, dort angebrachten Trittbrettern zur Be-
förderung von Personen und am Aufbau im Bereich des
Hecks befestigten Handgriffen sowie einer Sicherheits-
schaltung für den Antriebsmotor für ein Abfallsammel-

fahrzeug eine Hecküberwachung aufweist. Erfindungs-
gemäß ist wenigstens eine Kamera zur Überwachung
des Heckbereichs des Abfallsammelfahrzeuges und Mit-
tel zur Beurteilung der erfaßten Bilder des Heckbereichs
vorgesehen, die mit der Sicherheitsschaltung in Verbin-
dung stehen. Bei der Sicherheitsschaltung kann es sich
um bereits aus dem Stand der Technik bekannte Sicher-
heitsschaltungen handeln, die beispielsweise bei Rück-
wärtsfahrt den Motor stoppen. Ferner kann es sich um
Sicherheitsschaltungen handeln, die bei Vorwärtsfahrt
das Überschreiten einer gewissen Höchstgeschwindig-
keit unterbinden. Durch die vorgesehene Kamera zur
Überwachung des Heckbereichs ergibt sich der Vorteil,
nicht nur die Trittbretter, sondern auch die angrenzenden
Bereiche einer Überwachung zugänglich zu machen.
Ferner wird es dadurch möglich, mit einer derartigen Vor-
richtung sämtlichen Unfallverhütungsvorschriften nach-
zukommen, insbesondere den Bestimmungen für die
Rückwärtsfahrt betreffend das Verbot des Aufenthalts
von Personen auf den Trittbrettern und die Bestimmun-
gen zur Vorwärtsfahrt betreffend die Beförderung von
Personen auf entsprechenden Trittbrettern. Durch das
Zusammenwirken der Kamera, der Mittel zur Beurteilung
der erfaßten Bilder des Heckbereichs sowie der Sicher-
heitsschaltung können somit die vorgenannten, unfall-
trächtigen Situationen sicher erkannt und beispielsweise
Drosselungen der Motorleistung, Abregelung der Dreh-
zahl oder ein Abbremsen des Fahrzeugs sowie ein Aus-
schalten des Motors veranlaßt werden. Darüber hinaus
weist die erfindungsgemäße Hecküberwachung eines
Abfallsammelfahrzeugs eine höhere Ausfallsicherheit
als alle vorbekannten Sicherheitsvorrichtungen auf, da
es nicht einer stetigen mechanischen Belastung unter-
liegt.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform stehen
die Kamera und die Mittel zur Beurteilung der erfaßten
Bilder des Heckbereichs derart mit der Sicherheitsschal-
tung in Verbindung, dass bei Vorwärtsfahrt mit auf den
Trittbrettern stehenden Personen nicht mehr als 25 km/h
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden. Die erfaßten Bil-
der werden dabei durch die entsprechenden Mittel zur
Beurteilung ausgewertet. Das Auswerteergebnis wird
dann gemäß dieser Ausführungsform an die entspre-
chend verbundene Sicherheitsschaltung in Form eines
Signals übermittelt, so dass die Fahrgeschwindigkeit kei-
nen Wert überschreitet, bei dem ein sicherer Aufenthalt
auf den Trittbrettern nicht mehr gewährleistet ist.
[0009] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Ka-
mera und die Mittel zur Beurteilung der erfaßten Bilder
des Heckbereichs derart mit der Sicherheitsschaltung in
Verbindung stehen, dass eine Rückwärtsfahrt nur bei
freien Trittbrettern möglich ist. Dadurch werden in vor-
teilhafterweise die Bestimmungen der Unfallverhütungs-
vorschrift erfüllt. Durch die Kamera wird es möglich, so-
wohl die Trittbretter als auch die angrenzenden Bereiche
zu überwachen. Die Betriebssicherheit des Abfallsam-
melfahrzeugs wird dadurch stark erhöht.
[0010] Darüber hinaus kann die Sicherheitsschaltung
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eine Drehzahlregelungseinrichtung und/oder eine Mo-
torstopschaltung umfassen.
[0011] In vorteilhafter Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, dass die Drehzahlregelungseinrichtung bei Vor-
wärtsfahrt mit auf den Trittbrettern stehenden Personen
eine Begrenzung der Drehzahl bewirkt, wobei diese
Drehzahl Geschwindigkeiten bis maximal 25 km/h er-
laubt.
[0012] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Motor-
stopschaltung bei Einlegen des Rückwärtsganges aus-
löst, wenn Personen auf den Trittbrettern stehen und/
oder sich im Heckbereich aufhalten. Besonderer Vorteil
dieser Ausführungsform ist, dass noch bevor sich das
Fahrzeug rückwärts bewegt, eine entsprechende Bewe-
gung bereits unterbunden wird.
[0013] Die Sicherheitsschaltung kann mit der Brems-
anlage des Abfallsammelfahrzeuges in Verbindung ste-
hen.
[0014] Vorteilhaft ist es, wenn die Sicherheitsschal-
tung alle Räder durch die Bremsen blockiert, wenn beim
Einlegen des Rückwärtsganges Personen auf den Tritt-
brettern stehen und/oder sich im Heckbereich aufhalten.
Dies verhindert auch ein unbeabsichtigtes Zurückrollen
des Fahrzeugs, was ebenfalls die Sicherheit für die be-
treffenden Müllwerker erhöht. Auch der Schutz von zu-
fälligerweise vorbeikommenden Passanten wird da-
durch verbessert.
[0015] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die
Mittel zur Beurteilung der erfaßten Bilder des Heckbe-
reichs eine Bildverarbeitungseinheit umfassen, in der
Daten über den Heckbereich des Abfallsammelfahrzeu-
ges einspeicherbar sind. Beispielsweise können diese
Daten ein Bild des Heckbereichs des Abfallsammelfahr-
zeugs darstellen.
[0016] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Bild-
verarbeitungseinheit die erfaßten Bilder mit den einge-
speicherten Bildern abgleicht. Dadurch ergibt sich der
Vorteil, dass eine sichere und schnelle Heckraumüber-
wachung ermöglicht wird. Diese Heckraumüberwachung
erstreckt sich dabei nicht nur auf die Trittbretter, vielmehr
wird es dadurch auch möglich, Hindernisse oder Pas-
santen sicher zu erkennen.
[0017] Des weiteren kann die Bildverarbeitungseinheit
die erfaßten Bilder auf Strukturen und/oder Farb- oder
Grauwerte untersuchen. Dadurch wird es möglich, mit-
tels der Bildverarbeitungseinheit schnell und sicher die
Gegebenheiten im zu überwachenden Bereich zu erfas-
sen.
[0018] Es kann vorgesehen sein, im Führerhaus einen
Monitor für die Anzeige des Heckbereichs vorzusehen.
Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass zusätzlich der Fah-
rer in die Lage versetzt wird, mittels des Monitors die
Gegebenheiten im Heckbereich einzusehen, was ihm
das Manövrieren des Abfallsammelfahrzeugs erleichtert.
[0019] Es kann vorgesehen sein, dass der Monitor au-
tomatisch bei Einlegen des Rückwärtsganges aktiv ist.
Neben der Überwachung hat der Fahrer somit die Mög-
lichkeit, sein Fahrzeug beispielsweise für die Aufnahme

von Abfällen bzw. Abfallsammelbehältnissen genau zu
positionieren.
[0020] Des weiteren kann der Monitor automatisch bei
Geschwindigkeiten unter 25 km/h aktiv sein. Dies ermög-
licht eine kontinuierliche Überwachung des Heckbe-
reichs, was beispielsweise in Einsatzgebieten mit beeng-
ten Straßenverhältnissen und unübersichtlichen Gege-
benheiten den Überblick des Fahrers über die Gesamt-
situation verbessert. Bekanntermaßen kann es insbe-
sondere in verkehrberuhigten Zonen, in denen Kinder
mitunter zwischen parkenden Autos spielen oder einem
aus einem anliegenden Garten herausfliegenden Ball
nachjagen, im Sinne einer Unfallprävention notwendig
sein, ständig über die Gegebenheiten im Heck des Fahr-
zeugs informiert zu sein. So ist es für den Fahrer möglich,
gegebenenfalls in diesem Bereich spielende Kinder früh-
zeitig zu erkennen und eine diesbezügliche besondere
Wachsamkeit an den Tag legen zu können.
[0021] Wenigstens eine Kamera kann im Bereich des
Daches angeordnet sein und den Heckbereich des Ab-
fallsammelfahrzeuges einschließlich der Trittbretter
überwachen. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass mit
einer Kamera ein größtmöglicher Bereich überwacht
werden kann.
[0022] Es kann weiterhin vorgesehen sein, eine Ka-
mera im Bereich des Daches und jeweils eine Kamera
im Bereich oberhalb der Trittbretter anzubringen. Durch
diese redundante Anordnung wird einerseits die Ausfall-
sicherheit erhöht. Andererseits kann der Fahrer dadurch
beispielsweise einen größeren Bereich einsehen und die
Kameras auch für Rangiermanöver benutzen.
[0023] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung gezeigten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert.
[0024] Die einzige Figur zeigt dabei den Heckbereich
eines Abfallsammelfahrzeugs mit einer erfindungsgemä-
ßen Anordnung von Kameras zur Überwachung des
Heckbereichs.
[0025] Gemäß dem in Figur 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel wird ein Abfallsammelfahrzeug 10 mit Kameras
20 und 22 versehen. Die Kamera 20 ist dabei im Bereich
des Daches des Hecks des Abfallsammelfahrzeugs 10
angebracht. Dadurch liegt im Erfassungsbereich 24 der
Kamera 20 nicht nur das Trittbrett 12, das rechts und
links am Heck angebracht ist, sondern auch der umge-
bende Heckbereich des Abfallsammelfahrzeuges. Ober-
halb eines jeden Trittbrettes 12 ist eine Weitwinkelkame-
ra 22 angebracht, deren Erfassungsbereich 26 sowohl
einen Großteil des Trittbrettes 12 als auch den rückwär-
tigen Bereich des Abfallsammelfahrzeugs erfaßt.
[0026] Die Kameras 20 und 22 stehen dabei mit einer
im Abfallsammelfahrzeug 10 angebrachten Kontrollein-
heit in Verbindung, die ferner eine Bildverarbeitungsein-
heit umfasst. In dieser Bildverarbeitungseinheit sind die
genauen Abmaße und Konturen des Heckbereichs des
Abfallsammelfahrzeugs 10 eingespeichert. Diese kön-
nen mittels bewährter Bildauswertealgorithmen mit de-
nen in Echtzeit erfaßten Bildern der Kameras 20 und 22

3 4 



EP 2 028 138 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

abgeglichen werden.
[0027] Für den Fall, dass sich Müllwerker bei der Vor-
wärtsfahrt auf den Trittbrettern 12 befinden und sich an
den Haltegriffen 30 festhalten, wird dies durch die Ka-
meras erkannt und an die Kontrolleinheit übermittelt. Die-
se wiederum übergibt an die Sicherheitsschaltung des
Abfallsammelfahrzeugs 10 das entsprechende Signal,
dass der Motor des Abfallsammelfahrzeugs 10 nur in ei-
nem Drehzahlbereich betrieben werden kann, der keine
höheren Geschwindigkeiten als 25 km/h erlaubt.
[0028] Für den Fall, dass die Kameras 20 und 22 bei
Einlegen des Rückwärtsganges eine Person im Heckbe-
reich bzw. im Erfassungsbereich der Kameras detektie-
ren, wird mittels der Sicherheitsschaltung eine Blockie-
rung sämtlicher Räder sowie ein Motorstopp veranlaßt.
[0029] Zusätzlich ist im Führerhaus ein Monitor vorge-
sehen, auf dem die Bilder der einen Kamera 20 und der
zwei Kameras 22 angezeigt werden. Dabei wird der Mo-
nitor automatisch bei Einlegen des Rückwärtsganges ak-
tiv sowie unterhalb von Geschwindigkeiten von 25 km/h.

Patentansprüche

1. Abfallsammelfahrzeug mit einem Aufbau mit einer
Einfüllöffnung am Heck, dort angebrachten Trittbret-
tern zur Beförderung von Personen und am Aufbau
im Bereich des Hecks befestigten Handgriffen sowie
einer Sicherheitsschaltung für den Antriebsmotor
des Abfallsammelfahrzeuges,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Kamera zur Überwachung
des Heckbereichs des Abfallsammelfahrzeuges und
Mittel zur Beurteilung der erfaßten Bilder des Heck-
bereichs vorgesehen sind, die mit der Sicherheits-
schaltung in Verbindung stehen.

2. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kamera und die Mittel
zur Beurteilung der erfaßten Bilder des Heckbe-
reichs derart mit der Sicherheitsschaltung in Verbin-
dung stehen, dass bei Vorwärtsfahrt mit auf den Tritt-
brettern stehenden Personen nicht mehr als 25 km/h
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden.

3. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kamera und die
Mittel zur Beurteilung der erfaßten Bilder des Heck-
bereichs derart mit der Sicherheitsschaltung in Ver-
bindung stehen, dass eine Rückwärtsfahrt nur bei
freien Trittbrettern möglich ist.

4. Abfallsammelfahrzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherheitsschaltung eine Drehzahlrege-
lungseinrichtung und/oder eine Motorstopschaltung
umfasst.

5. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Drehzahlregelungsein-
richtung bei Vorwärtsfahrt mit auf den Trittbrettern
stehenden Personen eine Begrenzung der Drehzahl
bewirkt, wobei diese Drehzahl Geschwindigkeiten
bis maximal 25 km/h erlaubt.

6. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Motorstopschaltung bei
Einlegen des Rückwärtsganges auslöst, wenn Per-
sonen auf den Trittbrettern stehen und/oder sich im
Heckbereich aufhalten.

7. Abfallsammelfahrzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherheitsschaltung mit der Bremsanlage
des Abfallsammelfahrzeuges in Verbindung steht.

8. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sicherheitsschaltung al-
le Räder durch die Bremsen blockiert, wenn beim
Einlegen des Rückwärtsganges Personen auf den
Trittbrettern stehen und/oder sich im Heckbereich
aufhalten.

9. Abfallsammelfahrzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel zur Beurteilung der erfaßten Bilder des
Heckbereichs Bildverarbeitungseinheit umfassen, in
der Daten über den Heckbereich des Abfallsammel-
fahrzeuges einspeicherbar sind.

10. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bildverarbeitungsein-
heit die erfaßten Bilder mit eingespeicherten Bilder
abgleicht.

11. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bildverarbeitungsein-
heit die erfaßten Bilder auf Strukturen und/oder Farb-
oder Grauwerte untersucht.

12. Abfallsammelfahrzeug nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Führerhaus ein Monitor für die Anzeige des Heck-
bereichs vorgesehen ist.

13. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Monitor automatisch bei
Einlegen des Rückwärtsganges aktiv ist.

14. Abfallsammelfahrzeug nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Monitor automatisch bei
Geschwindigkeiten unter 25 km/h aktiv ist.

15. Abfallsammelfahrzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Kamera im Bereich des Da-
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ches angeordnet ist und den Heckbereich des Ab-
fallsammelfahrzeuges einschließlich der Trittbretter
überwacht.

16. Abfallsammelfahrzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Kamera im Bereich des Daches und jeweils
eine Kamera im Bereich oberhalb der Trittbretter an-
gebracht ist.
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